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(2) Haben die Partner im Exportkommissionsvertrag 
keine Vereinbarung über die Fristen für die Abgabe 
der Angebote getroffen, so sind entweder di.e Ange
bote für die Erzeugnisse der Serienfertigung inner
halb von 5 Werktagen, für Erzeugnisse der Spezial
und Einzelfertigung oder sonstige Leistungen innerhalb 
von 3 Wochen, gerechnet vom Zugang der Aufforde
rung, abzugeben oder es ist begründet mitzuteilen, daß 
Angebote nicht abgegeben werden können.

(3) Der Außenhandelsbetrieb kann Angebote des 
Exportbetriebes zum Verkauf von Exportwaren nur 
dann ablehnen, wenn diese nicht den im Exportkom
missionsvertrag vereinbarten Bedingungen entspre
chen.

(4) Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der 
Außenhandelsbetrieb bei Erzeugnissen der Serienfer
tigung innerhalb von 4 Wochen, bei Erzeugnissen der 
Spezial- und Einzelfertigung innerhalb von 8 Wochen 
nach Zugang der Angebote- entweder Exportverträge 
vorzulegen oder dem Exportbetrieb nachzuweisen, wel
che Maßnahmen er zum Verkauf der Exporterzeugnisse 
eingeleitet hat.

(5) Die Abgabe von Angeboten an den Käufer erfolgt 
durch den Außenhandelsbetrieb, soweit nicht die Part
ner etwas anderes vereinbaren.

§12
Lieferfristen

Die Partner haben auf der Grundlage der Erforder
nisse der Absatzmärkte Fristen zu vereinbaren, in
nerhalb welcher der Exportbetrieb nach Bekanntgabe 
der auslandsseitigen Leistungsverpflichtung zur Liefe
rung imstande sein muß.

§ 13
Lagerhaltung im In- und Ausland

(1) Die Partner haben entsprechend den Markterfor
dernissen Vereinbarungen über eine Lagerhaltung zu 
treffen.

(2) Die Lagerhaltung im Ausland erfolgt, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, durch den Außenhandels
betrieb.- Die Verantwortung des Außenhandelsbetriebes 
als Lagerhalter bestimmt sich nach § 75 des Vertrags
gesetzes.

(3) Die Kosten für die Lagerhaltung trägt der Export
betrieb.

(4) Sofern beim Außenhandelsbetrieb Lager zur Sor
timentsbildung aus Erzeugnissen verschiedener Be
triebe gebildet werden, sind die Kosten für diese La
gerhaltung von den beteiligten Exportbetrieben anteil
mäßig zu tragen.

(5) Die Bezahlung der Erzeugnisse erfolgt nach Ver
sand ab Lager. Nichtabgesetzte Exporterzeugnisse hat 
der Exportbetrieb auf Verlangen des Außenhandels
betriebes zurückzunehmen. Der Exportbetrieb ist be
rechtigt, vom Außenhandelsbetrieb die Rückgabe der 
Exporterzeugnisse innerhalb eines vereinbarten Zeit
raumes zu fordern.

§14
Qualität, Garantie

(1) Die Partner können von den staatlichen Gütevor
schriften abweichende Qualitätsvereinbarungen treffen, 
wenn es die Bedingungen des jeweiligen Absatzmark
tes erfordern.

(2) Die Partner haben Vereinbarungen über die Art, 
den Umfang und den Zeitraum der im Exportvertrag

zu gewährenden Garantie zu treffen. Sie haben dabei 
die Erfordernisse der Absatzmärkte und zwischenstaat
liche Vereinbarungen zugrunde zu legen.

§15
Versand

(1) Der Exportbetrieb ist verpflichtet, das Erzeugnis 
in der im Exportvertrag vorgesehenen Art und Weise 
zu versenden.' -Die Partner können vereinbaren, daß 
der Außenhandelsbetrieb im Aufträge des Exportbe
triebes die erforderlichen Vereinbarungen zum Ver
sand der Exporterzeugnisse mit den Organen des 
Verkehrswesens zu treffen hat.

(2) Der Exportbetrieb ist erst zum Versand berech
tigt, wenn der Außenhandelsbetrieb die Disposition er
teilt hat. Die Partner haben dafür im Exportkommis
sionsvertrag eine Frist zu vereinbaren.

§16
Übergang des Eigentums, Versicherung

(1) Das Eigentum an den zu liefernden Erzeugnissen 
geht unmittelbar vom Exportbetrieb auf den auslän
dischen Käufer über. Die Partner haben festzulegen, 
ob der Außenhandelsbetrieb im Exportvertrag einen 
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises vereinbaren soll.

(2) Der Außenhandelsbetrieb hat, sofern nichts ande
res vereinbart ist, die Transportversicherung für die 
Ware ab Grenze der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu übernehmen.

§17
Preise, Zahlungsbedingungen

(1) Die Partner haben Mindestvalutapreise festzule
gen, zu denen die Exporterzeugnisse zu verkaufen sind. 
Bei der Festlegung der Mindestvalutapreise ist die 
Einhaltung der im Plan festgelegten Rentabilitätskenn- 
ziffem zu sichern.

(2) Der Außenhandelsbetrieb bezahlt dem Export
betrieb den im Exportvertrag vereinbarten Preis ent
sprechend den bestehenden Rechtsvorschriften über die 
Bildung eines einheitlichen Betriebsergebnisses. Die Be
zahlung der im Exportvertrag vereinbarten Leistungen 
erfolgt durch den Außenhandelsbetrieb an den Export
betrieb entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften. 
Beim Anlagenexport erfolgt die Bezahlung gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften über den Export von In
dustrieanlagen.

§18
Rechnungserteilung

(1) Die Rechnung an den Käufer (Währungsfaktura) 
ist vom Exportbetrieb auszustellen, wenn nichts ande
res vereinbart wurde. Der Rechnung sind die verein
barten oder im Exportvertrag festgelegten Dokumente 
in der erforderlichen Anzahl beizufügen.

(2) Die Rechnungslegung des Exportbetriebes gegen
über dem Außenhandelsbetrieb erfolgt auf den für 
den Außenhandelsbetrieb bestimmten Kopien der Wäh
rungsfaktura, die um die vorgeschriebenen bzw. ver
einbarten Angaben zu ergänzen sind.

Abschluß und Bedingungen 
des Exportvertrages

§19
(1) Der Außenhandelsbetrieb hat die Exportverträge 

entsprechend den Vereinbarungen im Exportkom
missionsvertrag und den Angeboten abzuschließen. 
Der Exportbetrieb ist berechtigt und auf Verlangen 
des Außenhandelsbetriebes verpflichtet, beim Abschluß


